
 
An Frau 
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Parlament 
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Sektion VI/1 
Johannesgasse 5 
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Stellungnahme zum Ministerialentwurf zur Novelle des Tabakmonopolgesetzes im Rahmen des 
2. Abgabenänderungsgesetzes 2014, 68/ME XXV. GP 

GZ: BMF-010000/0030-VI/1/2014 

 

 

Sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Der Verein der Fachhändler zur Förderung der elektrischen Dampfgeräte (VFFED), dessen Mitglieder 
in Österreich etablierte Händlern von E-Zigaretten, E-Shishas und Liquids sind, nimmt zum 
Ministerialentwurf wie folgt Stellung: 

 

1. Allgemeines 

Der VFFED spricht sich ausdrücklich gegen die in Artikel 14 des Ministerialentwurfs vorgeschlagene 
Einbeziehung von elektronischen Zigaretten, E-Shishas und den darin zu verdampfenden 
Flüssigkeiten („Liquids“) in das Tabakmonopolgesetz aus (vorgeschlagener § 1 Abs 1 und Abs 2a bis 
2c Tabakmonopolgesetz). Insbesondere sprechen wir uns gegen den vorgeschlagenen § 5 Abs 2 
Tabakmonopolgesetz aus, der den Kleinhandel mit E-Zigaretten, E-Shishas und Liquids ausschließlich 
den Tabaktrafikanten erlauben würde. 
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Zunächst möchten wir dazu festhalten, dass elektronische Zigaretten und Shishas und die dazu 
gehörigen Liquids, die mit diesen Geräten verdampft werden, keine tabakähnlichen Produkte sind. Es 
handelt sich vielmehr um Geräte, mit deren Hilfe verdampfte Flüssigkeiten inhaliert werden können. 
Die verschiedenen Liquids beinhalten unterschiedliche Inhaltsstoffe, daher gibt es auch zahlreiche 
Liquids, die kein Nikotin enthalten. 

Eine pauschale Einbeziehung von E-Zigaretten und E-Shishas (inklusive sämtlicher Bestandteile) und 
der dazugehörigen Liquids als den Tabakprodukten „verwandte Erzeugnisse“ (was gerade nicht der 
Fall ist) in das Tabakmonopolgesetz ist daher nicht passend und entbehrt jeglicher vernünftiger 
Grundlage.  

 

2. Zu den Zielen des Ministerialentwurfes 

Die Ziele der Neuregelung des § 1 Tabakmonopolgesetz sind laut dem Ministerialentwurf die 
Gesundheitspolitik, der Jugendschutz sowie die Sicherung der Einkünfte der Tabaktrafikanten. Das 
Ziel des vorgeschlagenen § 5 Abs 2 Tabakmonopolgesetz ist, dass der Kleinhandel mit E-Zigaretten, 
E-Shishas und Liquids ausschließlich den Tabaktrafikanten erlaubt sein soll. 

 

2.1. Zum Ziel der „Sicherung der Einkünfte der Tabaktrafikanten“ und dem ausschließlichen 
Verkaufsrecht der Tabaktrafikanten nach dem vorgeschlagenen § 5 Abs 2 Tabakmonopolgesetz 

Zu diesem Ziel merken wir an, dass die Tabaktrafikanten bereits jetzt das Recht haben, E-Zigaretten, 
E-Shishas und Liquids zu verkaufen und daher auch unter dem derzeit bestehenden System mit 
diesen Produkten Einkünfte erzielen können. Dies sei ihnen auch unbenommen und soll ihnen 
weiterhin möglich sein. Jedoch sprechen wir uns gegen ein Verkaufsverbot in Fachgeschäften aus, 
denen auch weiterhin das Recht zukommen soll, E-Zigaretten, E-Shishas und Liquids zu verkaufen.  

Es ist nicht nachvollziehbar, warum bestehenden Händlern ihre Berufsberechtigung entzogen und auf 
eine andere Sparte übertragen werden soll. Würde das Gesetz in der vorgeschlagenen Form in Kraft 
treten, würden die bereits seit Jahren in Österreich etablierten Fachhändler ihre Geschäfte zusperren 
müssen und vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen. Alle getätigten Investitionen, Mitarbeiterschulungen 
etc. wären umsonst gewesen. Es würden ca. 50 Betriebe zusperren müssen, was für rund 200 in 
dieser Branche beschäftigte Personen den Verlust des Arbeitsplatzes bedeuten würde. Dem 
österreichischen Staat würden dadurch Steuereinnahmen entgehen und zusätzliche Ausgaben für 
Sozialleistungen (Arbeitslosengeld) bevorstehen. All das kann nicht im Interesse des Gesetzgebers 
sein. 

Das Ziel der „Sicherung der Einkünfte der Tabaktrafikanten“ ist generell ein fragwürdiges Ziel für das 
vorgeschlagene Gesetz und verdeutlicht die Beeinflussbarkeit des österreichischen Gesetzgebers, der 
sich offenbar dem Einfluss der stärksten Lobby (in diesem Fall der Tabaktrafikanten-Lobby) beugt. 
Dem Interesse der Einkünftesicherung der Tabaktrafikanten steht auf gleicher Ebene das Interesse 
der seit Jahren in Österreich etablierten Fachhändler an der Sicherung ihrer eigenen Einkünfte 
gegenüber. Es ist nicht ersichtlich, warum die Tabaktrafikanten eine gesetzliche Bevorzugung 
gegenüber anderen Fachhändlern und das exklusive Recht zum Verkauf von E-Zigaretten, E-Shishas 
und Liquids erhalten sollten. Das genannte Ziel verstößt offenkundig gegen den verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Gleichheitssatz und legt die Vermutung nahe, dass der Ministerialentwurf von der 
Trafikanten-Lobby zum Vorteil der Trafikanten beeinflusst wurde.  

Darüber hinaus ist fraglich, wie das genannte Ziel („Sicherung der Einkünfte der Tabaktrafikanten“) mit 
der vorgeschlagenen Maßnahme überhaupt erreicht werden soll, da die Trafikanten auch weiterhin 
der Konkurrenz durch den Online-Handel ausgesetzt sind (wo eine deutlich größere Produktpalette als 
in den Trafiken angeboten wird) und fraglich ist, ob die „Ausschaltung von Konkurrenten“ in Österreich 
tatsächlich die Einnahmen der Trafikanten sichern kann. Dies insbesondere, da die E-Zigaretten, E-
Shishas und Liquids nur einen kleinen Bestandteil des in der Trafik erhältlichen Sortiments darstellen.  

Zusammengefasst ist daher unserer Ansicht nach zunächst das Ziel der Maßnahme gleichheitswidrig, 
da einerseits ungleiche Produkte gleich behandelt werden und andererseits gleich zu behandelnde 
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Händler ungleich behandelt werden. Darüber hinaus ist die Maßnahme unseres Erachtens auch nicht 
geeignet, das genannte Ziel zu erreichen.  

 

2.2. Zum Ziel des Gesundheitsschutzes (Gesundheitspolitik) 

Zum Ziel des Gesundheitsschutzes merken wir an, dass die E-Zigaretten, E-Shishas und die 
verdampfbaren Flüssigkeiten nachweislich weniger gesundheitsschädlich sind, als Tabakprodukte, da 
der Dampf der E-Zigaretten wesentlich weniger schädliche Inhaltsstoffe enthält, als der Tabakrauch. 
Die E-Zigarette stellt daher für bisherige Raucher von Tabakerzeugnissen eine gesündere Alternative 
dar.  

Bei herkömmlichen Tabakprodukten können Dritte durch das „Passivrauchen“ gesundheitlich 
beeinträchtigt werden. Der Passivdampf der E-Zigaretten ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 
hingegen nicht geeignet, Dritte in ihrer Gesundheit zu beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang 
verweisen wir auf die beigelegte Ausarbeitung zur elektrischen Zigerette, in welcher die Ergebnisse 
zahlreicher wissenschaftlicher Studien erläutert werden (Anhang ./1). 

Abschließend merken wir zu diesem Punkt an, dass der ausschließliche Verkauf von E-Zigaretten, E-
Shishas und Liquids in Trafiken, die Produkte weder gesünder, noch weniger gesund macht. Wie die 
Einbeziehung dieser Produkte in das Tabakmonopol also zum Gesundheitsschutz beitragen soll, ist 
nicht nachvollziehbar, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass diese Produkte auch sehr leicht über 
das Internet bestellt werden können, und daher für jedermann weiterhin auch außerhalb der Trafiken 
zugänglich sein werden.  

 

2.3. Zum Ziel des Jugendschutzes 

Zum Ziel des Jugendschutzes teilen wir mit, dass wir den Jugendschutz sehr ernst nehmen. Wir 
Fachhändler befolgen ein selbst auferlegtes Verkaufsverbot an Personen unter 18 Jahre und wir 
kontrollieren das Alter unserer Kunden auch vor dem Verkauf an diese.  

In Trafiken wären E-Zigaretten, E-Shishas und Liquids hingegen bereits für Personen ab 16 Jahren zu 
erhalten. Wie die genannte Maßnahme also den Jugendschutz verbessern soll, ist fraglich, da die 
Maßnahme genau den gegenteiligen Effekt bewirken und den Jugendlichen bereits zwei Jahre früher 
den Zugang zu diesen Produkten ermöglichen würde. 

 

2.4. Zusammenfassung zu den Zielen des Ministerialentwurfes 

Aus all diesen Gründen ist nicht ersichtlich, wie das Verbot des Handels mit E-Zigaretten, E-Shishas 
und Liquids außerhalb von Trafiken die im Ministerialentwurf genannten Ziele gewährleisten soll. Wir 
vertreten die Ansicht, dass die geplante Gesetzesänderung genau den gegenteiligen Effekt bewirken 
würde: 

Bei einem Verkauf von E-Zigaretten, E-Shishas und Liquids ausschließlich in Tabaktrafiken ist 
aufgrund der vergleichsweise kleinen Verkaufsflächen der Trafiken und der dort sonst noch 
angebotenen Produkte (vor allem Zigaretten) zu erwarten, dass nur ein sehr kleines Sortiment an E-
Zigaretten, E-Shishas und Liquids zur Verfügung stehen wird, das die Kundenbedürfnisse nicht 
ausreichend befriedigt.  

Es ist daher zu erwarten, dass die Kunden aufgrund des geringen Angebots an E-Zigaretten, E-
Shishas und Liquids in Trafiken sowie aufgrund der fehlenden Beratungszeit-, und kompetenz der 
Trafikanten (die nicht auf diese Produkte spezialisiert sind, sondern diese nur als kleinen Bestandteil 
ihres großen Sortiments führen) und der gleichzeitig großen Auswahl an Tabakprodukten in Trafiken 
wieder verstärkt zu den gesundheitsschädlicheren Tabakprodukten (Zigaretten, etc.) greifen werden. 
Dies dient sicherlich nicht dem Gesundheitsschutz und kann daher nicht im Interesse des 
Gesetzgebers sein. 
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Weiters ist zu erwarten, dass die Kunden die gewünschten Produkte wieder vermehrt über das 
Internet von Anbietern aus dem Ausland kaufen, wenn die Produkte nicht mehr in Fachgeschäften in 
Österreich erhältlich sind. Bei Online-Käufen im Ausland kann naturgemäß weder der Gesundheits-, 
noch der Jugendschutz überwacht werden. Darüber hinaus werden auch die Einkünfte der 
Tabaktrafikanten nicht verbessert und dem österreichischen Staat entgehen Steuereinnahmen, wenn 
sich das Geschäft in das Ausland verlagert. 

 

 

3. Nicht verhältnismäßige Eingriffe in verfassungsgesetzlich gewährleistete Grundrechte 

Die geplante Einbeziehung von elektronischen Zigaretten, E-Shishas und den darin zu 
verdampfenden Flüssigkeiten („Liquids“) in das Tabakmonopolgesetz und das damit einhergehende 
Verbot des Verkaufs dieser Produkte außerhalb von Tabaktrafiken, stellt einen nicht 
verhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte der in Österreich bereits etablierten Händler dieser 
Produkte dar. Insbesondere der vorgeschlagene § 5 Abs 2 Tabakmonopolgesetz wäre aus diesem 
Grund verfassungswidrig. 

 

3.1. Eingriffe in das Grundrecht auf Eigentum, in das Grundrecht auf Freiheit der Erwerbsbetätigung 
und in den Gleichheitssatz 

Für die bereits am österreichischen Markt etablierten Händler von E-Zigaretten, E-Shishas und Liquids 
würde die Einbeziehung dieser Produkte in das Tabakmonopol einen nicht verhältnismäßigen Eingriff 
in das Grundrecht auf Eigentum, bzw sogar eine de-facto-Enteignung bedeuten, da sie ihre bereits 
bestehenden Geschäfte schließen müssten und die bisher gehandelten Produkte nicht mehr in ihren 
Geschäften verkaufen dürften.  

Die vorgeschlagene Einbeziehung von E-Zigaretten, E-Shishas und Liquids in das Tabakmonopol 
würde auch einen intentionalen Eingriff in das Grundrecht auf Erwerbsausübungsfreiheit bedeuten. 

Die Bevorzugung der Tabaktrafikanten gegenüber den Fachhändlern stellt eine unsachliche 
Ungleichbehandlung dar und verstößt daher gegen das Gleichheitsgebot. Auch die Einbeziehung der 
E-Zigaretten, E-Shishas und Liquids in das Tabakmonopolgesetz verstößt gegen den 
Gleichheitsgrundsatz, da nicht vergleichbare Produkte gesetzlich in einheitlicher Weise geregelt 
werden. 

Darüber hinaus würde ein Verkaufsverbot in die Rechtsposition der etablierten Fachhändler in 
sachlich nicht gerechtfertigter Weise eingreifen, da diese im Vertrauen auf den Bestand ihrer 
Rechtsposition erhebliche Investitionen getätigt haben, um ihr Geschäft in Österreich aufzubauen.  

 

3.2. Unverhältnismäßigkeit 

Die genannten Grundrechtseingriffe sind nicht verhältnismäßig, da die vorgeschlagenen Maßnahmen 
aus den in Punkt 2 erläuterten Gründen nicht zur Zielerreichung geeignet sind.  

Darüber hinaus wäre die Monopolisierung und das Verkaufsverbot außerhalb von Trafiken jedenfalls 
nicht das gelindeste Mittel zur Zielerreichung. Dem Gesetzgeber stünden zahlreiche Alternativen zur 
Verfügung, um beispielsweise den Gesundheits- und Jugendschutz zu gewährleisten. So wäre etwa 
eine bestimmte Kennzeichnungspflicht der Liquids oder eine genaue Auflistung der Inhaltsstoffe 
denkbar („Banderolen-System“). Oder es wäre die Aufnahme des Handels mit E-Zigaretten, E-Shishas 
und Liquids in die Liste der reglementierten Gewerbe denkbar, für deren Ausübung ein 
Befähigungsnachweis zu erbringen ist. Eine weitere denkbare Maßnahme wäre die gesetzliche 
Verankerung eines Verkaufsverbotes für E-Zigaretten, E-Shishas und Liquids an Personen unter 18 
Jahren in Kombination mit entsprechenden Sanktionen bei einem Gesetzesverstoß. 
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Dass einer ganzen Berufssparte ihre Handels-Berechtigung entzogen werden soll, womit der Verlust 
von rund 200 Arbeitsplätzen und die Schließung von ca 50 Betrieben in Österreich verbunden wäre, 
stellt jedenfalls nicht das gelindeste Mittel zur Zielerreichung dar und ist darüber hinaus auch nicht 
adäquat.  

 

Wir appellieren daher an den Gesetzgeber, er möge die vorgeschlagene Änderung des 
Tabakmonopolgesetzes noch einmal überdenken und die im Ministerialentwurf 
vorgeschlagenen § 1 Abs 1 und Abs 2a bis 2c sowie § 5 Abs 2 Tabakmonopolgesetz nicht 
umsetzen. Der Gesetzgeber sollte nicht bewusst ein Gesetz beschließen, das offenkundig 
verfassungswidrig ist.  

 

Für den VFFED 

Baburek Thomas – Obmann 

Gross Josef – Obmann Stv. 
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